
 

 Seite 1 von 1 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 
VL-66/2023 

Federführendes Amt Bauabteilung 

Datum 29.03.2023 

 
Gemeinde Neuhof 

 

 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 03.04.2023 beschließend 
Haupt - und Finanzausschuss 04.07.2023 beschließend 
Gemeindevertretung 06.07.2023 beschließend 

 
Betreff: 
IKZ im Vergabewesen 
Änderung des Kostenmodells 
 
Sachdarstellung: 
Ende letzten Jahres hat die Lenkungsgruppe eine Änderung des Kostenmodells für die Abrechnung 
der IKZ angeregt. Es erscheint nach den ersten Jahren der IKZ sinnvoll, auch die Zahl der Verga-
beverfahren in den Kostenausgleich einzubeziehen, weil damit eine gerechtere Kostenlastverteilung 
ermöglicht wird. Außerdem wird der Anteil des Landkreises an den Kosten nunmehr anders berech-
net. Er nimmt fortan auch an dem Sockel- und Schlüsselbetrag sowie dem Verfahrensbetrag wie 
alle Städte und Gemeinden teil. Die bisherige Regelung der Bestimmung des Anteils nach Einwoh-
nern konnte bei Beitritt weiterer Kommunen zu verzerrten Ergebnissen bei der Kostenaufteilung füh-
ren.  
 
Das neue Kostenmodell soll nunmehr folgende Abrechnung vorsehen: 
 
10 % der Kosten werden zu gleichen Teilen von allen Beteiligten getragen (Sockelbetrag) 
 
50 % der Kosten werden auf die Beteiligten im Verhältnis ihrer Einwohner zueinander umgelegt 
(Schlüsselbetrag). Stichtag ist dabei jeweils der 31.12. des dem Abrechnungszeitraum vorangegan-
genen Jahres. Die maßgeblichen Einwohnerzahlen sind dabei die jeweils zuletzt vom Statistischen 
Landesamt veröffentlichten Zahlen. 
 
40 % der Kosten werden auf alle Beteiligten nach deren jeweiligem Anteil an den Vergabeverfahren 
zur Gesamtzahl aller bei der Vergabestelle durchgeführten Vergabeverfahren des jeweiligen Kalen-
derjahres aufgeteilt (Verfahrensbetrag). 
 
Außerdem sollen im Zuge des Nachtrags weitere kleinere Änderungen erfolgen. Diesbezüglich sei 
auf die Anlage 1 verwiesen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem neuen Kostenmodell wird zugestimmt. 
 

 
 
Der Bürgermeister 
 
Anlage(n): 
1. 2023-04-03_Heg_1_Anlage 1_Änderung des Kostenschlüssel.pdf 




